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451.
Der Nationalrat hat beschlossen:
Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages samt Anlagen mit Briefwechsel wird

genehmigt:

Vertrag zwischen der Republik Österreich und der Tschechoslowakischen
Sozialistischen Republik zur Regelung bestimmter finanzieller und vermögensrechtlicher

Fragen samt Anlagen mit Briefwechsel

Vertrag
zwischen der Republik Österreich und
der Tschechoslowakischen Sozialistischen
Republik zur Regelung bestimmter
finanzieller und vermögensrechtlicher

Fragen
Die Republik Österreich und die Tschecho-

slowakische Sozialistische Republik, von dem
Wunsche geleitet, bestimmte finanzielle und
vermögensrechtliche Fragen zu regeln, haben
folgendes vereinbart:

Artikel 1
Die Tschechoslowakische Sozialistische Re-

publik wird die Ansprüche der Republik Öster-
reich sowie österreichischer physischer und juristi-
scher Personen gegen die Tschechoslowakische
Sozialistische Republik sowie gegen tschecho-
slowakische physische und juristische Personen,
die bis zum Tag der Unterzeichnung dieses
Vertrages dadurch entstanden sind, daß öster-
reichische Vermögenschaften, Rechte und Inter-
essen tschechoslowakischen Konfiskations-, Na-
tionalisierungs- oder ähnlichen gesetzlichen Maß-
nahmen unterzogen worden sind, global und
endgültig erledigen.

Artikel 2
(1) Österreichische Personen im Sinne dieses

Vertrages sind physische Personen, die am
27. April 1945 nach den Bestimmungen des § 1
des Staatsbürgerschaftsüberleitungsgesetzes,
StGBl. Nr. 59/45 in der Fassung BGBl. Nr. 276/49
die österreichische Staatsbürgerschaft besessen
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and diese auch am Tag der Unterzeichnung
dieses Vertrages besessen haben, sowie juristische
Personen, die an diesen Stichtagen ihren Sitz
auf dem Gebiet der Republik Österreich gehabt
haben.

(2) Absatz 1 gilt sinngemäß für Rechtsnach-
folger der oben genannten Personen, wenn diese
Rechtsnachfolger am Tag der Unterzeichnung
dieses Vertrages entweder als physische Personen
die österreichische Staatsbürgerschaft oder als
juristische Personen ihren Sitz auf dem Gebiet
der Republik Österreich gehabt haben.

Artikel 3
Die sich aus Artikel 1 ergebende Global-

entschädigung wird folgendermaßen bestimmt:
(1) Die Tschechoslowakische Sozialistische

Republik verzichtet mit dem Tag des Inkraft-
tretens dieses Vertrages auf vermögensrechtliche
Ansprüche gegen die Republik Österreich. Die
Tschechoslowakische Sozialistische Republik
überläßt der Republik Österreich ferner mit dem-
selben Tag im eigenen Namen sowie im Namen
tschechoslowakischer physischer und juristischer
Personen alle in der Republik Österreich ge-
legenen Vermögenschaften, Rechte und Interessen,
die nach tschechoslowakischer Rechtsansicht auf
Grund der tschechoslowakischen Konfiskations-,
Nationalisierungs- oder ähnlicher gesetzlicher
Maßnahmen beansprucht werden. Die Regelung
der Ansprüche dieser tschechoslowakischen phy-
sischen und juristischen Personen ist Sache
der Tschechoslowakischen Sozialistischen Re-
publik.

(2) Die Tschechoslowakische Sozialistische
Republik wird der Republik Österreich die
Summe von einer Milliarde österreichische
Schilling bezahlen.

Artikel 4
(1) Die Tschechoslowakische Sozialistische

Republik wird die in Artikel 3 Absatz 2 dieses
Vertrages angeführte Summe in aufeinander-
folgenden Jahresraten durch Abspaltung von
41/2% des Schillinggegenwertes der von ihr
in die Republik Österreich exportierten Waren
bezahlen, wobei für die Berechnung die Export-
erlöse des jeweiligen Vorjahres heranzuziehen
sind.

(2) Die Tschechoslowakische Sozialistische
Republik wird gewährleisten, daß vom Tag
der Unterzeichnung des Vertrages an bis zu
seinem Inkrafttreten innerhalb der ersten drei
Monate jedes seiner Unterzeichnung folgenden
Kalenderjahres der Betrag, der sich aus der
Abspaltung gemäß Absatz 1 ergibt, auf ein
verzinsliches Sonderkonto der Tschechoslowa-
kischen Handelsbank AG in Prag überwiesen
wird, das bei der Österreichischen Postsparkasse
in Wien zu eröffnen ist. Die erste Jahresrate
ist jedoch innerhalb von drei Monaten nach
der Unterzeichnung des Vertrages fällig.
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Die auf diesem Konto eingezahlten Beträge
einschließlich der aufgelaufenen Zinsen und
abzüglich entstandener Kosten werden am Tag
des Inkrafttretens dieses Vertrages auf ein
bei der Österreichischen Postsparkasse geführtes
Konto der Republik Österreich zu deren freien
Verfügung übertragen. Sollte dieser Vertrag
zwei Jahre nach seiner Unterzeichnung nicht
in Kraft getreten sein, werden die auf dieses
Konto eingezahlten Beträge einschließlich der
aufgelaufenen Zinsen und abzüglich entstandener
Kosten unmittelbar nach Ablauf dieser Frist
für die Tschechoslowakische Handelsbank AG
in Prag frei verfügbar.

(3) Die Tschechoslowakische Sozialistische
Republik wird gewährleisten, daß ab dem Tag
des Inkrafttretens dieses Vertrages bis zur
Erreichung der in Artikel 3 Absatz 2 dieses
Vertrages genannten Summe, auf welche nur
die aus der Abspaltung herrührenden Beträge
anzurechnen sind, innerhalb der ersten drei
Monate jedes Kalenderjahres der Betrag, der
sich aus der Abspaltung gemäß Absatz 1 ergibt,
auf ein Konto der Republik Österreich bei
der Oesterreichischen Nationalbank überwiesen
wird.

(4) Die zuständigen Banken der Vertrags-
partner werden die technische Durchführung
der Zahlungen vereinbaren.

Artikel 5
Durch die vollständige Leistung der im

Artikel 3 genannten Globalentschädigung werden
die Tschechoslowakische Sozialistische Republik
sowie die tschechoslowakischen physischen und
juristischen Personen von den Verpflichtungen
gegenüber der Republik Österreich und öster-
reichischen physischen und juristischen Personen,
die durch die im Artikel 1 genannten Maßnahmen
entstanden sind, in dem in der Anlage I genannten
Umfang befreit.

Artikel 6
Die Republik Österreich wird gegenüber der

Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik
keine Ansprüche österreichischer Personen mehr
vertreten oder unterstützen, die gegenüber der
Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik
oder tschechoslowakischen physischen und juristi-
schen Personen im Zusammenhang mit oder
als Folge von im Artikel 1 genannten tschecho-
slowakischen Maßnahmen entstanden sind.

Artikel 7
Die Tschechoslowakische Sozialistische Re-

publik betrachtet die in Artikel 3 Absatz 1 ge-
nannten Ansprüche sowie öffentlich-rechtliche
Ansprüche und Ansprüche von tschechoslowa-
kischen Personen, die mit den im Artikel 1
genannten Vermögenschaften, Rechten und In-
teressen im Zusammenhang stehen, als endgültig
erledigt.
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Artikel 8
Die Aufteilung der im Artikel 3 genannten

Globalentschädigung ist ausschließlich Sache
der Republik Österreich.

Artikel 9
Die Republik Österreich wird nach voll-

ständiger Bezahlung des im Artikel 3 Absatz 2
genannten Betrages die Wertpapiere und Ur-
kunden der Tschechoslowakischen Sozialistischen
Republik übergeben, welche die österreichischen
Ansprüche nach diesem Vertrag beurkundet haben.
Wenn solche Wertpapiere und Urkunden nicht zur
Verfügung stehen, kann die Republik Österreich
an deren Stelle andere Unterlagen übergeben, durch
welche die österreichischen Ansprüche nachgewie-
sen wurden.

Artikel 10
Die Tschechoslowakische Sozialistische Re-

publik wird der Republik Österreich nach Mög-
lichkeit alle für die Aufteilung der Global-
entschädigung erforderlichen Informationen er-
teilen.

Artikel 11
Dieser Vertrag bezieht sich nicht auf Ansprüche

österreichischer Personen, die aus tschecho-
slowakischen Maßnahmen nach Unterzeichnung
dieses Vertrages entstehen könnten.

Artikel 12
Ansprüche aus den in Kraft stehenden Handels-

und Zahlungsabkommen zwischen der Republik
Österreich und der Tschechoslowakischen So-
zialistischen Republik werden durch diesen Vertrag
nicht berührt.

Artikel 13
Dieser Vertrag tritt am sechzigsten Tag

nach dem Tag in Kraft, an dem die Vertrags-
parteien einander durch Notenwechsel bekannt-
geben, daß die nach ihren Rechtsordnungen
erforderlichen Voraussetzungen für das Inkraft-
treten des Vertrages erfüllt sind.

ZU URKUND dessen haben die gehörig aus-
gewiesenen Bevollmächtigten diesen Vertrag
unterzeichnet und mit Siegeln versehen.

GESCHEHEN in Wien am 19. Dezember 1974
in zwei Urschriften in deutscher und tschechischer
Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen
authentisch sind.

Für die Republik
Österreich:

Bielka e. h.

Für die Tschechoslowakische
Sozialistische Republik:

Ing. Bohuslav Chňoupek e. h.
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Anlage I
Durch diesen Vertrag werden alle österreichi-

schen Vermögenschaften, Rechte und Interessen,
die durch tschechoslowakische Maßnahmen im
Sinne des Artikels 1 in Anspruch genommen
wurden, bis zu einem Umfang entschädigt,
als der für steuerliche Zwecke maßgebliche
Wert im Einzelfall — bezogen auf die Sache
und auf die Person — am 8. Mai 1945 eine
Million — ausgedrückt in tschechoslowakischer.
Krone (Währungseinheit 1945) — nicht über-
stiegen hat.

Anlage II

Bei der Festsetzung der Ratenzahlungen gemäß
Artikel 4 des Vertrages wurde einvernehmlich
davon ausgegangen, daß 41/2% des Wertes
der tschechoslowakischen Exporte in die Republik
Österreich im Jahre 1974 157 Millionen öster-
reichische Schilling entsprechen. Es wird er-
wartet, daß bei der vorgesehenen Intensivierung
der gegenseitigen Beziehungen der Handels-
verkehr in den nächsten Jahren steigen wird.
Sollten sich jedoch wider Erwarten die Exporte
der Tschechoslowakischen Sozialistischen Re-
publik in die Republik Österreich so vermindern,
daß der jährliche Abspaltungsbetrag unter
157 Millionen österreichische Schilling sinkt,
erklärt sich die Tschechoslowakische Sozialistische
Republik bereit, über die Erhöhung des Prozent-
satzes der Abspaltung neu zu verhandeln.

Wien, am 19. Dezember 1974

Sehr geehrter Herr Bundesminister!

Ich beehre mich folgendes mitzuteilen:
Die Tschechoslowakische Sozialistische Re-

publik wird mit dem Tag des Inkrafttretens
des Vertrages den in Artikel 2 des Vertrages
genannten österreichischen Staatsbürgern Fa-
milienhäuser im Sinne der tschechoslowakischen
Rechtsvorschriften sowie landwirtschaftliches
Vermögen im Ausmaß bis zu 13 ha ins Eigentum
übertragen, sofern diese Familienhäuser oder
dieses Vermögen von dem ursprünglichen Eigen-
tümer oder von einer ihm nahestehenden Person,
oder falls der ursprüngliche Eigentümer nicht
mehr lebt, von seinem Erben oder einer dem
Erben nahestehenden Person benützt werden.

Die dem ursprünglichen Eigentümer oder
Erben nahestehenden Personen sind: sein
Ehepartner, Personen, die mit dem ursprüng-
lichen österreichischen Eigentümer, Erben oder
deren Ehepartner entweder in direkter Ver-
wandtschaftslinie oder in der Seitenlinie ein-
schließlich Vetter (Kusine) verwandt sind, und
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andere Personen, die mit diesen Personen im
gemeinsamen Haushalt als Familienmitglieder
gelebt haben. Das aus der Adoption entspringende
Verhältnis ist dem Verwandtschaftsverhältnis
gleichzuhalten.

Familienhäuser oder das landwirtschaftliche
Vermögen werden den oben angeführten öster-
reichischen Staatsbürgern nur dann ins Eigentum
übertragen, wenn sie dieses Vermögen persönlich
benützen.

Familienhäuser oder das landwirtschaftliche
Vermögen werden ins Eigentum in dem Zustand
übertragen, in dem sie sich am Tage der Übergabe
befinden. Gleichzeitig werden ehemals damit
verbundene Nutzungsrechte, Ausgedinge und
ähnliche Rechte zuerkannt.

Waren Familienhäuser oder landwirtschaft-
liche Vermögen am Tag der Konfiskation
zugunsten des tschechoslowakischen Staates
hypothekarisch belastet, erfolgt die Übergabe
nur, wenn der österreichische Staatsbürger,
dem das angeführte Vermögen übertragen werden
soll, die Verpflichtung in der noch aushaftenden
Höhe übernimmt. Die Umrechnung von alten
Kčs in neue Kčs erfolgt im Verhältnis 5:1.

Die mit der Übergabe der Familienhäuser
sowie des landwirtschaftlichen Vermögens ver-
bundenen technischen Fragen wird das tschecho-
slowakische Föderalministerium für Finanzen
mit dem österreichischen Bundesministerium
für Finanzen regeln.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Bundes-
minister, den Ausdruck meiner vorzüglichsten
Hochachtung.

Ing. Bohuslav Chňoupek e. h.

Herrn
Dr. Erich Bielka
Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten
Wien

Wien, am 19. Dezember 1974

Sehr geehrter Herr Minister!

Ich beehre mich, den Empfang Ihres Schreibens
vom 19. Dezember 1974 zu bestätigen, das
folgenden Wortlaut hat:

„Ich beehre mich folgendes mitzuteilen:
Die Tschechoslowakische Sozialistische Re-

publik wird mit dem Tag des Inkrafttretens
des Vertrages den in Artikel 2 des Vertrages
genannten österreichischen Staatsbürgern Fa-
milienhäuser im Sinne der tschechoslowakischen
Rechtsvorschriften sowie landwirtschaftliches
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Vermögen im Ausmaß bis zu 13 ha ins Eigentum
übertragen, sofern diese Familienhäuser oder dieses
Vermögen von dem ursprünglichen Eigentümer
oder von einer ihm nahestehenden Person,
oder falls der ursprüngliche Eigentümer nicht
mehr lebt, von seinem Erben oder einer dem
Erben nahestehenden Person benützt werden.

Die dem ursprünglichen Eigentümer oder
Erben nahestehenden Personen sind: sein
Ehepartner, Personen, die mit dem ursprüng-
lichen österreichischen Eigentümer, Erben oder
deren Ehepartner entweder in direkter Ver-
wandtschaftslinie oder in der Seitenlinie ein-
schließlich Vetter (Kusine) verwandt sind, und
andere Personen, die mit diesen Personen im
gemeinsamen Haushalt als Familienmitglieder
gelebt haben. Das aus der Adoption entspringende
Verhältnis ist dem Verwandtschaftsverhältnis
gleichzuhalten.

Familienhäuser oder das landwirtschaftliche
Vermögen werden den oben angeführten öster-
reichischen Staatsbürgern nur dann ins Eigentum
übertragen, wenn sie dieses Vermögen persönlich
benützen.

Familienhäuser oder das landwirtschaftliche
Vermögen werden ins Eigentum in dem Zustand
übertragen, in dem sie sich am Tage der Übergabe
befinden. Gleichzeitig werden ehemals damit
verbundene Nutzungsrechte, Ausgedinge und
ähnliche Rechte zuerkannt.

Waren Familienhäuser oder landwirtschaftliche
Vermögen am Tag der Konfiskation zugunsten
des tschechoslowakischen Staates hypothekarisch
belastet, erfolgt die Übergabe nur, wenn der
österreichische Staatsbürger, dem das angeführte
Vermögen übertragen werden soll, die Ver-
pflichtung in der noch aushaftenden Höhe
übernimmt. Die Umrechnung von alten Kčs
in neue Kčs erfolgt im Verhältnis 5:1.

Die mit der Übergabe der Familienhäuser
sowie des landwirtschaftlichen Vermögens ver-
bundenen technischen Fragen wird das tschecho-
slowakische Föderalministerium für Finanzen
mit dem österreichischen Bundesministerium
für Finanzen regeln."

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Minister,
den Ausdruck meiner vorzüglichsten Hoch-
achtung.

Bielka e. h.

Herrn
Ing. Bohuslav Chňoupek
Minister für Auswärtige Angelegenheiten der
Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik
Wien
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Wien, am 19. Dezember 1974

Sehr geehrter Herr Bundesminister!

Ich beehre mich folgendes mitzuteilen:
Die Tschechoslowakische Sozialistische Re-

publik wird mit dem Tag des Inkrafttretens
des Vertrages

1. ins Eigentum der in Artikel 2 des Vertrages
angeführten österreichischen Personen über-
geben:

a) bewegliche Vermögenswerte, die im Besitz
der ehemaligen österreichischen Eigentümer
sind oder für sie in der Tschechoslowa-
kischen Sozialistischen Republik verwahrt
werden, ausgenommen solche bewegliche
Vermögenswerte, die nach den tschecho-
slowakischen Rechtsvorschriften unter
staatlichem Denkmalschutz stehen oder als
Bestandteil der nationalen Kulturen in
der Tschechoslowakischen Sozialistischen
Republik gelten. Bei der Ausfuhr dieser
beweglichen Vermögenswerte wird nach
den tschechoslowakischen Rechtsvor-
schriften verfahren werden. Bei der An-
wendung der in diesem Punkt erwähnten
Rechtsvorschriften werden die zuständigen
tschechoslowakischen Behörden wohl-
wollend vorgehen.

b) Wertpapiere, die von anderen als tschecho-
slowakischen Institutionen ausgegeben
wurden, sofern sie für österreichische Per-
sonen in der Tschechoslowakischen Sozia-
listischen Republik oder zugunsten eines
tschechoslowakischen Geldinstitutes im Aus-
land aufbewahrt werden, samt allfälligen
Erträgnissen. Anläßlich der Übergabe von
in der Tschechoslowakischen Sozialistischen
Republik aufbewahrten Wertpapieren werden
keine Kosten und Gebühren verrechnet
werden;

2. zugunsten der in Artikel 2 dieses Vertrages
angeführten österreichischen Personen Patent-
rechte, Marken- und Musterschutzrechte wieder-
herstellen.

Die mit der Übergabe der oben genannten
Vermögenswerte oder mit der Wiederherstellung
der Rechte verbundenen technischen Fragen
wird das tschechoslowakische Föderalministerium
für Finanzen mit dem österreichischen Bundes-
ministerium für Finanzen regeln.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Bundes-
minister, den Ausdruck meiner vorzüglichsten
Hochachtung.

Ing. Bohuslav Chňoupek e. h.

Herrn
Dr. Erich Bielka
Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten
Wien
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Wien, am 19. Dezember 1974
Sehr geehrter Herr Minister!

Ich beehre mich, den Empfang Ihres Schreibens
vom 19. Dezember 1974 zu bestätigen, das
folgenden Wortlaut hat:

„Ich beehre mich folgendes mitzuteilen:
Die Tschechoslowakische Sozialistische Re-

publik wird mit dem Tag des Inkrafttretens
des Vertrages

1. ins Eigentum der in Artikel 2 des Vertrages
angeführten österreichischen Personen über-
geben:

a) bewegliche Vermögenswerte, die im Besitz
der ehemaligen österreichischen Eigen-
tümer sind oder für sie in der Tschecho-
slowakischen Sozialistischen Republik ver-
wahrt werden, ausgenommen solche be-
wegliche Vermögenswerte, die nach den
tschechoslowakischen Rechtsvorschriften
unter staatlichem Denkmalschutz stehen
oder als Bestandteil der nationalen Kulturen
in der Tschechoslowakischen Sozialistischen
Republik gelten. Bei der Ausfuhr dieser
beweglichen Vermögenswerte wird nach
den tschechoslowakischen Rechtsvor-
schriften verfahren werden. Bei der An-
wendung der in diesem Punkt erwähnten
Rechtsvorschriften werden die zuständigen
tschechoslowakischen Behörden wohl-
wollend vorgehen.

b) Wertpapiere, die von anderen als tschecho-
slowakischen Institutionen ausgegeben
wurden, sofern sie für österreichische Per-
sonen in der Tschechoslowakischen Sozia-
listischen Republik oder zugunsten eines
tschechoslowakischen Geldinstitutes im Aus-
land aufbewahrt werden, samt allfälligen
Erträgnissen. Anläßlich der Übergabe
von in der Tschechoslowakischen Sozia-
listischen Republik aufbewahrten Wert-
papieren werden keine Kosten und Gebühren
verrechnet werden;

2. zugunsten der in Artikel 2 dieses Vertrages
angeführten österreichischen Personen Patent-
rechte, Marken- und Musterschutzrechte wieder-
herstellen.

Die mit der Übergabe der oben genannten
Vermögenswerte oder mit der Wiederherstellung
der Rechte verbundenen technischen Fragen
wird das tschechoslowakische Föderalministerium
für Finanzen mit dem österreichischen Bundes-
ministerium für Finanzen regeln."

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Minister,
den Ausdruck meiner vorzüglichsten Hoch-
achtung.

Bielka e. h.
Herrn
Ing. Bohuslav Chňoupek
Minister für Auswärtige Angelegenheiten der
Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik
Wien
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Wien, am 19. Dezember 1974

Sehr geehrter Herr Minister!

Ich beehre mich folgendes mitzuteilen:
Die österreichische Bundesregierung wird

innerhalb von 60 Tagen nach dem Inkraft-
treten des Vertrages die für Vermögenschaften,
Rechte und Interessen tschechoslowakischer phy-
sischer Personen eingerichteten öffentlichen Ver-
waltungen aufheben.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Minister,
den Ausdruck meiner vorzüglichsten Hoch-
achtung.

Bielka e. h.

Herrn
Ing. Bohuslav Chňoupek
Minister für Auswärtige Angelegenheiten der
Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik
Wien

Wien, am 19. Dezember 1974

Sehr geehrter Herr Bundesminister!

Ich beehre mich, den Empfang Ihres Schreibens
vom 19. Dezember 1974 zu bestätigen, das folgen-
den Wortlaut hat:

„Ich beehre mich folgendes mitzuteilen:
Die österreichische Bundesregierung wird

innerhalb von 60 Tagen nach dem Inkraft-
treten des Vertrages die für Vermögenschaften,
Rechte und Interessen tschechoslowakischer phy-
sischer Personen eingerichteten öffentlichen Ver-
waltungen aufheben."

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Bundes-
minister, den Ausdruck meiner vorzüglichsten
Hochachtung.

Ing. Bohuslav Chňoupek e. h.

Herrn
Dr. Erich Bielka
Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten
Wien

Wien, am 19. Dezember 1974

Sehr geehrter Herr Bundesminister!

Ich beehre mich mitzuteilen, daß der erste
Satz des Artikels 3 Absatz 1 des Vertrages sich
insbesondere auch auf die tschechoslowakischen
Ansprüche bezieht, die sich aus der garantierten
österreichischen Konversionsanleihe 1934—1959,
(tschechoslowakische Teilausgabe 1934—1959,
sowie aus der tschechoslowakischen Konversions-
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anleihe II der österreichischen Regierung 1923 bis
1943 oder sonstigen nicht garantierten öster-
reichischen Staatsschuldverschreibungen er-
geben. Dies bezieht sich auch auf Ansprüche,
die wegen des Umtausches dieser Anleihen
in deutsche 41/2% Reichsanleihe 1938/II und
31/2% Reichsschatzanweisungen 1943/I geltend
gemacht wurden.

Die Tschechoslowakische Sozialistische Re-
publik wird die in ihrem Besitz befindlichen
Stücke der genannten Konversionsanleihen der
Republik Österreich nach dem Inkrafttreten
des Vertrages übergeben.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Bundes-
minister, den Ausdruck meiner vorzüglichsten
Hochachtung.

Ing. Bohuslav Chňoupek e. h.
Herrn
Dr. Erich Bielka
Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten
Wien

Wien, am 19. Dezember 1974

Sehr geehrter Herr Minister!

Ich beehre mich, den Empfang Ihres Schreibens
vom 19. Dezember 1974 zu bestätigen, das folgen-
den Wortlaut hat:

„Ich beehre mich mitzuteilen, daß der erste
Satz des Artikels 3 Absatz 1 des Vertrages
sich insbesondere auch auf die tschechoslowaki-
schen Ansprüche bezieht, die sich aus der garan-
tierten österreichischen Konversionsanleihe
1934—1959, tschechoslowakische Teilausgabe
1934—1959, sowie aus der tschechoslowakischen
Konversionsanleihe II der österreichischen Re-
gierung 1923—1943 oder sonstigen nicht garan-
tierten österreichischen Staatsschuldverschrei-
bungen ergeben. Dies bezieht sich auch auf
Anspräche, die wegen des Umtausches dieser
Anleihen in deutsche 41/2% Reichsanleihe
1938/II und 31/2% Reichsschatzanweisungen
1943/I geltend gemacht wurden.

Die Tschechoslowakische Sozialistische Re-
publik wird die in ihrem Besitz befindlichen
Stücke der genannten Konversionsanleihen der
Republik Österreich nach dem Inkrafttreten
des Vertrages übergeben."

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Minister,
den Ausdruck meiner vorzüglichsten Hoch-
achtung.

Bielka e. h.

Herrn
Ing. Bohuslav Chňoupek
Minister für Auswärtige Angelegenheiten der
Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik
Wien
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Wien, am 19. Dezember. 1974

Sehr geehrter Herr Bundesminister I

Ich beehre mich mitzuteilen, daß keine tschecho-
slowakische Leistung erbracht wird für Ver-
mögenschaften, Rechte und Interessen, die durch
im Artikel 1 des Vertrages genannte Maßnahmen
in Anspruch genommen, in der Folge aber
durch das tschechoslowakische Gesetz Nr. 41/
1953 Slg. betroffen worden sind. Dies bezieht
sich nicht auf Aktien und Kuxe, wenn diese
gemäß tschechoslowakischem Dekret Nr. 95/
1945 Slg. registriert und hinterlegt worden
sind.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Bundes-
minister, den Ausdruck meiner vorzüglichsten
Hochachtung.

Ing. Bohuslav Chňoupek e. h.

Herrn
Dr. Erich Bielka
Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten
Wien

Wien, am 19. Dezember 1974

Sehr geehrter Herr Minister!

Ich beehre mich, den Empfang Ihres Schreibens
vom 19. Dezember 1974 zu bestätigen, das
folgenden Wortlaut hat:

„Ich beehre mich mitzuteilen, daß keine
tschechoslowakische Leistung erbracht wird für
Vermögenschaften, Rechte und Interessen, die
durch im Artikel 1 des Vertrages genannte
Maßnahmen in Anspruch genommen, in der
Folge aber durch das tschechoslowakische Gesetz
Nr. 41/1953 Slg. betroffen worden sind. Dies
bezieht sich nicht auf Aktien und Kuxe, wenn
diese gemäß tschechoslowakischem Dekret Nr. 95/
1945 Slg. registriert und hinterlegt worden
sind."

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Minister,
den Ausdruck meiner vorzüglichsten Hoch-
achtung.

Bielka e. h.

Herrn
Ing. Bohuslav Chňoupek
Minister für Auswärtige Angelegenheiten der
Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik
Wien
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Wien, am 19. Dezember 1974

Sehr geeinter Herr Bundesminister!
Ich beehre mich mitzuteilen, daß Gegenstand

einer vertraglichen Regelung nicht sein können:
1. Vermögenschaften, Rechte und Interessen

im Sinne des Artikels 1 des Vertrages, die auf
eine Weise erworben worden sind, die nach
internationalen Vereinbarungen als nichtig anzu-
sehen ist,

2. Lieferungen, Leistungen und Forderungen
aller Art, die für oder im Auftrage des ehemaligen
Deutschen Reiches, seiner Einrichtungen oder
deutscher Personen in der Tschechoslowakei
bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges erbracht
worden oder entstanden sind,

3. in der Tschechoslowakei emittierte auf
Reichsmark lautende Schuldverschreibungen jeg-
licher Art.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Bundes-
minister, den Ausdruck meiner vorzüglichsten
Hochachtung.

Ing. Bohuslav Chňoupek e. h.
Herrn
Dr. Erich Bielka
Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten
Wien

Wien, am 19. Dezember 1974

Sehr geehrter Herr Minister!

Ich beehre mich, den Empfang Ihres Schreibens
vom 19. Dezember 1974 zu bestätigen, das folgen-
den Wortlaut hat:

„Ich beehre mich mitzuteilen, daß Gegenstand
einer vertraglichen Regelung nicht sein können:

1. Vermögenschaften, Rechte und Interessen
im Sinne des Artikels 1 des Vertrages, die auf
eine Weise erworben worden sind, die nach
internationalen Vereinbarungen als nichtig anzu-
sehen ist,

2. Lieferungen, Leistungen und Forderungen
aller Art, die für oder im Auftrage des ehemaligen
Deutschen Reiches, seiner Einrichtungen oder
deutscher Personen in der Tschechoslowakei bis
zum Ende des Zweiten Weltkrieges erbracht
worden oder entstanden sind,

3. in der Tschechoslowakei emittierte auf
Reichsmark lautende Schuldverschreibungen jeg-
licher Art."

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Minister,
den Ausdruck meiner vorzüglichsten Hoch-
achtung.

Bielka e. h.
Herrn
Ing. Bohuslav Chňoupek
Minister für Auswärtige Angelegenheiten der
Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik
Wien

252
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Wien, am 19. De2ember 1974

Sehr geehrter Herr Bundesminister!

Ich beehre mich mitzuteilen, daß durch diesen
Vertrag nicht geregelt werden:

1. Ansprüche, die aus der noch offengebliebenen
Einlösung der vom tschechoslowakischen Staat,
von Gebietskörperschaften und von Unter-
nehmungen auf dem Gebiet der Tschechoslo-
wakischen Sozialistischen Republik ausgegebenen
äußeren Anleihen herrühren;

2. Fragen aus dem Bereich der Sozialver-
sicherung.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Bundes-
minister, den Ausdruck meiner vorzüglichsten
Hochachtung.

Ing. Bohuslav Chňoupek e. h.

Herrn
Dr. Erich Bielka
Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten
Wien

Wien, am 19. Dezember 1974

Sehr geehrter Herr Minister!

Ich beehre mich, den Empfang Ihres Schreibens
vom 19. Dezember 1974 zu bestätigen, das folgen-
den Wortlaut hat:

„Ich beehre mich mitzuteilen, daß durch diesen
Vertrag nicht geregelt werden:

1. Ansprüche, die aus der noch offengebliebenen
Einlösung der vom tschechoslowakischen Staat,
von Gebietskörperschaften und von Unterneh-
mungen auf dem Gebiet der Tschechoslowakischen
Sozialistischen Republik ausgegebenen äußeren
Anleihen herrühren;

2. Fragen aus dem Bereich der Sozialver-
sicherung."

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Minister,
den Ausdruck meiner vorzüglichsten Hoch-
achtung.

Bielka e. h.

Herrn
Ing. Bohuslav Chňoupek
Minister für Auswärtige Angelegenheiten der
Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik
Wien
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Wien, am 19. Dezember 1974

Sehr geehrter Herr Bundesminister!

Ich beehre mich mitzuteilen, daß Fragen be-
treffend die Restitution der im Zusammenhang
mit dem Zweiten Weltkrieg auf das Gebiet der
Republik Österreich bzw. auf das Gebiet der
Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik
geratenen tschechoslowakischen bzw. öster-
reichischen Kulturgüter durch den Vertrag nicht
geregelt werden.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Bundes-
minister, den Ausdruck meiner vorzüglichsten
Hochachtung.

Ing. Bohuslav Chňoupek e. h.

Herrn
Dr. Erich Bielka
Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten
Wien

Wien, am 19. Dezember 1974

Sehr geehrter Herr Minister!

Ich beehre mich, den Empfang Ihres Schreibens
vom 19. Dezember 1974 zu bestätigen, das
folgenden Wortlaut hat:

„Ich beehre mich mitzuteilen, daß Fragen
betreffend die Restitution der im Zusammenhang
mit dem Zweiten Weltkrieg auf das Gebiet der
Republik Österreich bzw. auf das Gebiet der
Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik
geratenen tschechoslowakischen bzw. österreichi-
schen Kulturgüter durch den Vertrag nicht ge-
regelt werden."

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Minister,
den Ausdruck meiner vorzüglichsten Hoch-
achtung.

Bielka e. h.

Herrn
Ing. Bohuslav Chňoupek
Minister für Auswärtige Angelegenheiten der
Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik
Wien

Wien, am 19. Dezember 1974

Sehr geehrter Herr Minister!

Ich beehre mich mitzuteilen, daß das nach
dem 8. Mai 1945 auf dem Gebiet der Tschecho-
slowakischen Sozialistischen Republik von öster-
reichischen Staatsbürgern oder juristischen Per-
sonen mit dem Sitz auf dem Gebiet der Republik
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Österreich auf welche Art immer erworbene
Vermögen als solches anzusehen ist, über das
im Rahmen der tschechoslowakischen Rechts-
ordnung frei verfügt werden kann, insoweit es
nicht von einer der im Artikel 1 des Vertrages
genannten Maßnahmen betroffen wurde.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Minister,
den Ausdruck meiner vorzüglichsten Hoch-
achtung.

Bielka e. h.

Herrn
Ing. Bohuslav Chňoupek
Minister für Auswärtige Angelegenheiten der
Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik
Wien

Wien, am 19. Dezember 1974

Sehr geehrter Herr Bundesminister!

Ich beehre mich, den Empfang Ihres Schreibens
vom 19. Dezember 1974 zu bestätigen, das folgen-
den Wortlaut hat:

„Ich beehre mich mitzuteilen, daß das nach
dem 8. Mai 1945 auf dem Gebiet der Tschecho-
slowakischen Sozialistischen Republik von öster-
reichischen Staatsbürgern oder juristischen Per-
sonen mit dem Sitz auf dem Gebiet der Republik
Österreich auf welche Art immer erworbene
Vermögen als solches anzusehen ist, über das
im Rahmen der tschechoslowakischen Rechts-
ordnung frei verfügt werden kann, insoweit es
nicht von eines der im Artikel 1 des Vertrages
genannten Maßnahmen betroffen wurde."

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Bundes-
minister, den Ausdruck meiner vorzüglichsten
Hochachtung.

Ing. Bohuslav Chňoupek e. h.

Herrn
Dr. Erich Bielka
Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten
Wien

Wien, am 19. Dezember 1974

Sehr geehrter Herr Minister!

Ich beehre mich mitzuteilen, daß zur Fest-
stellung des in der Anlage I dee Vertrages ge-
nannten Umfanges österreichischer Vermögen-
schaften, Rechte und Interessen, für deren
Entschädigung die in Artikel 3 des Vertrages
genannten Leistungen bestimmt sind, von den
für die Berechnung der Vermögenszuwachs-
abgaben und des Vermögensabgaben maßgeb-
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lichen Bewertungsbestimmungen nach dem
tschechoslowakischen Gesetz Nr. 134/1946 Slg.
ausgegangen wird.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Minister,
den Ausdruck meiner vorzüglichsten Hoch-
achtung.

Bielka e. h.

Herrn
Ing. Bohuslav Chňoupek
Minister für Auswärtige Angelegenheiten der
Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik
Wien

Wien, am 19. Dezember 1974

Seht geehrter Herr Bundesminister!

Ich beehre mich, den Empfang Ihres Schreibens
vom 19. Dezember 1974 zu bestätigen, das
folgenden Wortlaut hat:

„Ich beehre mich mitzuteilen, daß zur Fest-
stellung des in der Anlage I des Vertrages ge-
nannten Umfanges österreichischer Vermögen-
schaften, Rechte und Interessen, für deren Ent-
schädigung die in Artikel 3 des Vertrages ge-
nannten Leistungen bestimmt sind, von den für
die Berechnung der Vermögenszuwachsabgaben
und der Vermögensabgaben maßgeblichen Be-
wertungsbestimmungen nach dem tschechoslo-
wakischen Gesetz Nr. 134/1946 Slg. ausge-
gangen wird."

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Bundes-
minister, den Ausdruck meiner vorzüglichsten
Hochachtung.

Ing. Bohuslav Chňoupek e. h.

Herrn
Dr. Erich Bielka
Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten
Wien

Wien, am 19. Dezember 1974

Sehr geehrter Herr Bundesminister!

Ich beehre mich mitzuteilen, daß sich der
zweite Satz des Artikels 3 Absatz 1 des Vertrages
nicht auf die folgenden Vermögenschaften, Rechte
und Interessen bezieht:

1. Vermögenschaften, Rechte und Interessen
auf dem Gebiet der Republik Österreich, die von
nach dem 8. Mai 1945 auf dem Gebiet der
Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik
errichteten tschechoslowakischen juristischen Per-
sonen in Übereinstimmung mit den österreichi-
schen Rechtsvorschriften erworben wurden;
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2. Vermögenschaften, Rechte und Interessen
auf dem Gebiet der Republik Österreich, die im
Eigentum tschechoslowakischer physischer Per-
sonen stehen, es sei denn, daß diese Vermögen-
schaften, Rechte und Interessen nach tschecho-
slowakischer Rechtsansicht durch Konfiskations-,
Nationalisierungs- oder ähnliche gesetzliche
tschechoslowakische Maßnahmen betroffen wor-
den sind;

3. Wertpapiere samt allfälligen Erträgnissen
und andere Depositen tschechoslowakischer Geld-
institute bei österreichischen Geldinstituten, wenn
diese Werte Eigentum physischer Personen oder
anderer als tschechoslowakischer oder österreichi-
scher juristischer Personen sind, es sei denn, daß
diese Werte nach tschechoslowakischer Rechts-
ansicht durch tschechoslowakische Konfiskations-,
Nationalisierungs- oder ähnliche gesetzliche Maß-
nahmen betroffen worden sind.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Bundes-
minister, den Ausdruck meiner vorzüglichsten
Hochachtung.

Ing. Bohuslav Chňoupek e. h.

Herrn
Dr. Erich Bielka
Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten
Wien

Wien, am 19. Dezember 1974

Sehr geehrter Herr Minister!

Ich beehre mich, den Empfang Ihres Schreibens
vom 19. Dezember 1974 zu bestätigen, das folgen-
den Wortlaut hat:

„Ich beehre mich mitzuteilen, daß sich der
zweite Satz des Artikels 3 Absatz 1 des Vertrages
nicht auf die folgenden Vermögenschaften,
Rechte und Interessen bezieht:

1. Vermögenschaften, Rechte und Interessen
auf dem Gebiet der Republik Österreich, die von
nach dem 8. Mai 1945 auf dem Gebiet der
Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik
errichteten tschechoslowakischen juristischen Per-
sonen in Übereinstimmung mit den österreichi-
schen Rechtsvorschriften erworben wurden;

2. Vermögenschaften, Rechte und Interessen
auf dem Gebiet der Republik Österreich, die im
Eigentum tschechoslowakischer physischer Per-
sonen stehen, es sei denn, daß diese Vermögen-
schaften, Rechte und Interessen nach tschecho-
slowakischer Rechtsansicht durch Konfiskations-,
Nationalisierungs- oder ähnliche gesetzliche
tschechoslowakische Maßnahmen betroffen
worden sind;
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3. Wertpapiere samt allfälligen Erträgnissen
und andere Depositen tschechoslowakischer Geld-
institute bei österreichischen Geldinstituten, wenn
diese Werte Eigentum physischer Personen
oder anderer als tschechoslowakischer oder
österreichischer juristischer Personen sind, es
sei denn, daß diese Werte nach tschechoslo-
wakischer Rechtsansicht durch tschechoslowaki-
sche Konfiskations-, Nationalisierungs- oder ähn-
liche gesetzliche Maßnahmen betroffen worden
sind."

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Minister,
den Ausdruck meiner vorzüglichsten Hoch-
achtung.

Bielka e. h.

Herrn
Ing. Bohuslav Chňoupek
Minister für Auswärtige Angelegenheiten der
Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik
Wien

Die Ermächtigung zur Durchführung des in Art. 13 des Vertrages vorgesehenen Noten-
wechsels wurde vom Bundespräsidenten unterzeichnet und vom Bundeskanzler gegengezeichnet;
das Vertragswerk tritt gemäß demselben Artikel am 9. September 1975 in Kraft.

Häuser

452. Bundesgesetz vom 3. Juli 1975
über die Gewährung von Entschädigungen
auf Grund des Vertrages zwischen der Repu-
blik Österreich und der Tschechoslowakischen
Sozialistischen Republik zur Regelung be-
stimmter finanzieller und vermögensrecht-
licher Fragen (Entschädigungsgesetz ČSSR)

Der Nationalrat hat beschlossen:

ABSCHNITT I
Anspruch

§ 1. Entschädigung ist für Vermögenschaften,
Redite und Interessen (Vermögenswerte) öster-
reichischer Personen zu leisten, wenn diese Ver-
mögenswerte bis zum 19. Dezember 1974
tschechoslowakischen Konfiskations-, Nationalisie-
rungs- oder ähnlichen gesetzlichen Maßnahmen
unterzogen worden sind.

§ 2. Dieses Bundesgesetz ist nicht anzuwenden
auf

1. Vermögenswerte, die auf eine Weise erwor-
ben worden sind, welche nach der öster-
reichischen Rechtsordnung eine nichtige Ver-
mögensentziehung dargestellt hätte;

2. Ansprüche aus Lieferungen, Leistungen und
Forderungen aller Art, die für oder im Auf-
trage des ehemaligen Deutschen Reiches,

seiner Einrichtungen oder deutscher Per-
sonen in der Tschechoslowakei bis zum Ende
des Zweiten Weltkrieges erbracht worden
oder entstanden sind;

3. Ansprüche aus Schuldverschreibungen jeg-
licher Art, die in der Tschechoslowakei
emittiert worden sind und auf Reichsmark
lauten ;

4. Ansprüche, die aus der noch offengebliebenen
Einlösung der vom tschechoslowakischen
Staat, von Gebietskörperschaften und von
Unternehmungen im Gebiet der Tschecho-
slowakischen Sozialistischen Republik aus-
gegebenen Fremdwährungsanleihen herrüh-
ren;

5. Ansprüche aus dem Bereich der Sozialver-
sicherung.

§ 3. (1) Vermögensverluste, welche durch die im
§ 1 genannten Maßnahmen bewirkt wurden, gel-
ten als am 8. Mai 1945 eingetreten.

(2) Wurden Vermögenswerte erst nach dem
8. Mai 1945 erworben, so gilt ihr Verlust als an
jenem Tag eingetreten, an dem der Erwerb er-
folgt ist.

§ 4. Entschädigung ist nicht zu leisten für
1. Vermögenswerte, die einer Maßnahme (§ 1)

unterzogen worden sind und in Durchfüh-
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rung des Briefwechsels 1 und 2 zum Ver-
mögensvertrag österreichischen Personen ins
Eigentum übertragen oder übergeben wur-
den;

2. Vermögenswerte, die durch das tschechoslo-
wakische Gesetz vom 30. Mai 1953 über
die Geldreform, Nr. 41 Slg., betroffen wur-
den. Dies gilt jedoch nicht für Aktien und
Kuxe, wenn diese gemäß dem tschechoslo-
wakischen Dekret des Präsidenten der Re-
publik vom 20. Oktober 1945, Nr. 95 Slg.,
registriert und hinterlegt worden sind;

3. Ansprüche aus Lieferungen, Leistungen und
Forderungen aller Art, die von Kredit-
unternehmungen im Sinne des Rekonstruk-
tionsgosetzes, BGBl. Nr. 183/1955, und von
Unternehmen im Sinne des Art. I des Ver-
sicherungswiederaufbaugesetzes, BGBl.
Nr. 185/1955, als Verlust ausgewiesen wur-
den, wenn sich diese Ansprüche gegen tsche-
choslowakische Personen richten, deren Ver-
mögenswerte einer Maßnahme (§ 1) unter-
zogen worden sind;

4. Vermögenswerte, soweit für deren Verlust
bereits nach den Gesetzen anderer Staaten
eine Leistung erbracht wurde oder ein An-
spruch auf eine solche Leistung besteht.

§ 5. (1) Entschädigung ist österreichischen
Personen zu leisten, in deren Vermögen der Ver-
lust eingetreten ist (Geschädigte), wenn sie

1. als physische Personen am 27. April 1945
und am 19. Dezember 1974 österreichische
Staatsbürger waren oder

2. als juristische Personen an den in Z. 1
genannten Tagen den Sitz im Gebiet der
Republik Österreich gehabt haben.

(2) Hat vor dem Tag des Vermögensverlustes
(§ 3) eine Rechtsnachfolge von Todes wegen statt-
gefunden, so ist der Verlust so anzusehen, als
wäre er bereits im Vermögen des Rechtsnachfol-
gers eingetreten.

§ 6. Ist ein Geschädigter, der am 27. April 1945
die österreichische Staatsbürgerschaft besessen hat,
vor dem 19. Dezember 1974 verstorben, so ist
die Entschädigung Rechtsnachfolgern von Todes
wegen entsprechend ihren Quoten in der Rechts-
nachfolge zu leisten, wenn sie am 19. Dezem-
ber 1974 österreichische Staatsbürger waren oder
als juristische Personen an diesem Tag ihren Sitz
im Gebiet der Republik Österreich gehabt haben.

§ 7. Ist der Geschädigte eine juristische Person,
die am 27. April 1945 ihren Sitz im Gebiet der
Republik Österreich gehabt hat, so ist im Falle
der Beendigung ihrer Abwicklung vor dem
19. Dezember 1974 die Enschädigung an die
nach der aufgelösten juristischen Person Berech-
tigten entsprechend ihren Quoten aus der Ab-
wicklung zu gewähren, wenn sie als physische

Personen am 19. Dezember 1974 österreichische
Staatsbürger waren oder als juristische Personen
an diesem Tag ihren Sitz im Gebiet der Republik
Österreich gehabt haben.

§ 8. Ist der Verlust in einem Vermögen ent-
standen, das im Eigentum mehrerer Personen
oder einer Personenvereinigung nach bürger-
lichem Recht oder einer Personengesellschaft des
Handelsrechts stand, so ist die Entschädigung je-
dem Miteigentümer oder jedem Gesellschafter
entsprechend seinem Anteil am Vermögen im
Zeitpunkt des Verlustes zu leisten, sofern nicht
andere vertragliche Vereinbarungen zwischen den
Eigentümern bestanden haben.

§ 9. Der Anspruch auf Entschädigung gilt am
19. Dezember 1974 als entstanden.

ABSCHNITT II

Ermittlung der Entschädigung

A. A l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n

§ 10. (1) Vermögenswerte (Wirtschaftsgüter),
für deren Verlust Entschädigung zu leisten ist,
sind einer im folgenden angeführten Vermögens-
art zuzuordnen:

1. Land- und forstwirtschaftliches Vermögen;
2. Grundvermögen;
3. Betriebsvermögen;
4. sonstiges Vermögen.

(2) Die Zuordnung der Wirtschaftsgüter zu
den einzelnen Vermögensarten hat in sinnge-
mäßer Anwendung der Bestimmungen des Be-
wertungsgesetzes 1955, BGBl. Nr. 148, zu er-
folgen.

(3) Die Zusammenfassung einzelner Wirtschafts-
güter zu wirtschaftlichen Einheiten ist nach § 2
des im Abs. 2 genannten Gesetzes vorzunehmen.

§ 11. (1) Bei der Ermittlung der Entschädigung
ist von den für jede Vermögensart maßgeblichen
Bemessungsgrundlagen auszugehen.

(2) Bei Wirtschaftsgütern und wirtschaftlichen
Einheiten ist die Entschädigung im ganzen zu
ermitteln; dies gilt auch in Fällen, auf die die
Bestimmungen des § 8 zutreffen.

(3) Die Bemessungsgrundlagen sind in Rech-
nungseinheiten (RE) auszudrücken; die Umrech-
nung der Währungen hat gemäß Anlage 1 zu
erfolgen. Bruchteile, die sich bei der Umrechnung
in RE ergeben, sind auf volle RE aufzurunden.

(4) Der Ansatz für ein einzelnes Wirtschafts-
gut oder für eine wirtschaftliche Einheit darf
100.000 RE nicht überschreiten.

§ 12. Sind vor Eintritt des Verlustes, besonders
durch Kriegseinwirkung, Plünderung oder durch
sonstige damit im Zusammenhang stehende Er-
eignisse, Schäden entstanden, so sind diese ihrem
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Ausmaß entsprechend durch einen Abschlag zu
berücksichtigen. Ein Schaden von mehr als 75 vom
Hundert ist einem Totalschaden gleichzuhalten.

§ 13. (1) Für die Ermittlung der Höhe der
Entschädigung in Schilling sind die für sämtliche
Vermögensverluste eines Geschädigten festgestell-
ten RE in Schilling umzurechnen. Die einem
Geschädigten gebührende Entschädigung ist mit
240.000 Schilling begrenzt.

(2) Die RE sind wie folgt in Schilling umzu-
rechnen:

(3) Die Entschädigung ist für jeden Rechts-
nachfolger entsprechend seinem Anteil an der
Entschädigung zu ermitteln, die dem Geschädig-
ten gebührt hätte.

B. B e s o n d e r e B e s t i m m u n g e n

Land- und forstwirtschaftliches Vermögen

§ 14. Die Bemessungsgrundlage für die Er-
mittlung der RE bei land- und forstwirtschaft-
lichem Vermögen richtet sich nach dem Flächen-
wert und den Zu- und Abschlägen.

§ 15. (1) Der Flächenwert beträgt 1500 RE je
Hektar.

(2) Für Gebäude eines land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebes, die auch für Wohnzwecke
verwendet wurden, ist ein Zuschlag zu gewähren.
Dieser beträgt 20 vom Hundert des Flächen-
wertes, mindestens 5000 RE, höchstens jedoch
10.000 RE. Für jede wirtschaftliche Einheit ist
dieser Zuschlag nur einmal zu gewähren.

(3) Für jeden zu einer wirtschaftlichen Ein-
heit gehörenden land- und forstwirtschaftlichen
Nebenbetrieb wird ein Ergänzungszuschlag in
Höhe von 10 vom Hundert des Flächenwertes,
mindestens jedoch 2000 RE gewährt.

(4) Wurde nach § 10 des UVEG, BGBl.
Nr. 177/1962, Entschädigung geleistet, so ist ein
Abschlag in Höhe von 15 vom Hundert des
Flächenwertes vorzunehmen.

Grundvermögen

§ 16. Die Bemessungsgrundlage für die Ermitt-
lung der RE für Grundvermögen richtet sich
nach der Zuordnung des Grundstückes zu einer
Grundstücksgruppe, der örtlichen Lage und den
Zuschlägen. Von den in der Anlage 2 zu diesem
Bundesgesetz enthaltenen Ansätzen (Richtwerten)
ist auszugehen.

§ 17. (1) Bebaute Grundstücke sind unter sinn-
gemäßer Anwendung der Bestimmungen des Be-
wertungsgesetzes 1955 einzuteilen in

1. Einfamilienhäuser und Eigenheime,
2. Mietwohn-, Geschäfts- und gemischt ge-

nutzte Grundstücke,
3. sonstige bebaute Grundstücke.

(2) Bei unbebauten Grundstücken sind zu
unterscheiden

1. Bauparzellen, die im Grundbuch ausdrück-
lich als solche bezeichnet sind,

2. sonstige unbebaute Grundstücke.

§ 18. (1) Die örtliche Lage eines Grundstückes
wird durch die Einstufung in die Ortsklassen I
bis III berücksichtigt.

(2) Zur Ortsklasse I gehört das Gebiet der
Stadt Prag, zur Ortsklasse II gehören die Gebiete
der Städte Brünn, Preßburg, Mährisch-Ostrau
und Pilsen und zur Ortsklasse III alle übrigen
Gebiete.

§ 19. (1) Den Richtwerten für die im § 17
Abs. 1 Z. 1 und 2 genannten Grundstücke ist bei
Einfamilienhäusern und Eigenheimen eine Nutz-
fläche von 100 m2 und eine Grundfläche von
700 m2, bei Mietwohn-, Geschäfts- und gemischt
genutzten Grundstücken eine Nutzfläche von
200 m2 und eine Grundfläche von 900 m2 zu-
grunde gelegt.

(2) Übersteigt die tatsächliche Nutzfläche eines
bebauten Grundstückes die im Abs. 1 genannten
Ausmaße, so erhöht sich der Richtwert um 40 RE
je Quadratmeter, höchstens jedoch um 25 vom
Hundert des Richtwertes.

(3) Übersteigt die tatsächliche Grundfläche eines
bebauten Grundstückes die im Abs. 1 genannten
Ausmaße, so ist der Ansatz für den abweichen-
den Teil der Grundfläche nach den Richtwerten
für Bauparzellen vorzunehmen.

§ 20. Kann das Ausmaß der behaupteten Nutz-
oder Grundfläche eines bebauten Grundstückes
weder bewiesen noch glaubhaft gemacht werden,
so ist ein Zuschlag gemäß § 19 Abs. 2 oder 3
nicht zu gewähren.

§ 21. Liegt bei einem bebauten Grundstück
Totalschaden im Sinne des § 12 vor, so sind die
Richtwerte für Bauparzellen Bemessungsgrund-
lage.
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Betriebsvermögen

§ 22. (1) Die Bemessungsgrundlage für die Er-
mittlung der RE für Betriebsvermögen von
Unternehmen mit dem Sitz oder Standort im
Gebiet der Tschechoslowakei richtet sich nach den
für

1. freiberuflich tätige Unternehmer oder
2. nichtbuchführende Handels- und Gewerbe-

treibende
festgesetzten Richtwerten und den Zu- und Ab-
schlägen.

(2) Wer nach Abs. 1 Z. 1 als freiberuflich tätiger
Unternehmer gilt, richtet sich nach § 22 EStG
1972, BGBl. Nr. 493.

(3) Für Unternehmer, die den Gewinn aus
Gewerbebetrieb auf Grund eines Betriebsver-
mögensvergleiches ermittelt haben, richtet sich die
Bemessungsgrundlage nach den Bestimmungen
der §§ 24 bis 27.

§ 23. (1) Für die Ermittlung der RE für Be-
triebsvermögen ist bei freiberuflich tätigen Unter-
nehmern von einem Richtwert von 2000 RE,
bei einem nichtbuchführenden Handels- und Ge-
werbetreibenden von einem Richtwert von
3000 RE auszugehen.

(2) Wurde nach § 10 UVEG Entschädigung ge-
leistet, so ist der Richtwert bei freiberuflich
tätigen Unternehmern um 80 vom Hundert, bei
nichtbuchführenden Handels- und Gewerbetrei-
benden um 50 vom Hundert zu kürzen.

(3) Der nach Abs. 1 und 2 ermittelte Richt-
wert erhöht sich bei

1. Ärzten mit Hausapotheke um 1000 RE;
2. nichtbuchführenden Handels- und Gewerbe-

treibenden, wenn der in RE ausgedrückte
Wert des Material- und Warenlagers der
letzten vor dem 8. Mai 1945 errichteten
Inventur 50 vom Hundert des nach Abs. 1
festgesetzten Richtwertes übersteigt, um den
übersteigenden Betrag, höchstens jedoch um
3000 RE;

3. Unternehmen gemäß § 22 Abs. 1, zu deren
Betriebsvermögen außer Grundvermögen
auch anderes unbewegliches Vermögen ge-
hört, um 20 vom Hundert des in RE aus-
gedrückten gemeinen Wertes dieses Ver-
mögens nach den Preisverhältnissen in
Österreich zum 8. Mai 1945.

(4) Für die Ermittlung der RE von Grundver-
mögen, welches rum Betriebsvermögen eines im
§ 22 Abs. 1 genannten Unternehmers gehört,
sind die Bestimmungen der §§ 16 bis 21 anzu-
wenden.

§ 24. (1) Für die Ermittlung der RE für Be-
triebsvermögen der im § 22 Abs. 3 genannten
Unternehmen ist von der letzten vor dem 8. Mai
1945 erstellten Bilanz auszugehen. Bemessungs-

grundlage ist die Summe der Buchwerte des An-
lagevermögens und des Material- und Warenlagers
abzüglich von Wertberichtigungen.

(2) Im Anlagevermögen enthaltene Vermögens-
werte gemäß §§ 2 und 4 sind aus der Bemessungs-
grundlage auszuscheiden.

(3) Für Aktien und Kuxe, die gemäß dem
tschechoslowakischen Dekret des Präsidenten der
Republik vom 20. Oktober 1945, Nr. 95 Slg.,
angemeldet und hinterlegt worden sind, ist an
Stelle ihres Buchwertes der nach § 30 ermittelte
Wert anzusetzen.

§ 25. Bei der Ermittlung der RE für Grund-
stücke ist auf Antrag der wertberichtigte Buch-
wert dieser Grundstücke zu ersetzen

1. bei bebauten Grundstücken
a) für das Flächenausmaß durch den in der

Anlage 2 angeführten Richtwert für Bau-
parzellen,

b) für Gebäude und Gebäudeteile durch
20 vom Hundert des in RE ausgedrückten
gemeinen Wertes nach den Preisverhält-
nissen in Österreich zum 8. Mai, 1945;

2. bei unbebauten Grundstücken, wenn diese
losgelöst vom gewerblichen Betrieb zum
land- und forstwirtschaftlichen Vermögen ge-
hörten, durch den im § 15 genannten
Flächenwert, wenn sie zum Grundvermögen
gehörten, durch den in der Anlage 2 an-
geführten Richtwert für unbebaute Grund-
stücke.

§ 26. Kann die für die Ermittlung der Bemes-
sungsgrundlage erforderliche Bilanz nicht vor-
gelegt oder beschafft werden, so sind 7000 RE als
Bemessungsgrundlage anzusetzen.

§ 27. Wurde nach § 10 UVEG Entschädigung
geleistet, so sind die für die Wirtschaftsgüter er-
mittelten RE oder die Bemessungsgrundlage ge-
mäß § 26 um 25 vom Hundert zu kürzen.

§ 28. Die Bemessungsgrundlage für die Ermitt-
lung der RE für einzelne bewegliche Wirtschafts-
güter des Anlagevermögens oder des Material-
und Warenlagers, die zum Betriebsvermögen
eines Unternehmens mit dem Sitz oder dem
Standort außerhalb des Gebietes der Tschecho-
slowakei gehören, ist 20 vom Hundert des ge-
meinen Wertes dieser Wirtschaftsgüter nach den
Preisverhältnissen in Österreich zum 8. Mai 1945.
Die Ermittlung der RE für Grundstücke hat nach
den Bestimmungen des § 25 zu erfolgen.

Sonstiges Vermögen

§ 29. Zum sonstigen Vermögen gehören nur,
wenn sie nicht dem land- und forstwirtschaft-
lichen Vermögen, dem Grundvermögen oder dem
Betriebsvermögen zuzurechnen sind,
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1. Aktien und Anteile an Kapitalgesellschaften,
Kuxe bergrechtlicher Gewerkschaften und
Anteile an Genossenschaften, wenn diese
ihren Sitz im Gebiet der Tschechoslowakei
gehabt haben;

2. Ansprüche aus Lieferungen, Leistungen und
Forderungen aller Art, wenn sich diese gegen
tschechoslowakische juristische Personen rich-
ten, deren Vermögenswerte selbst einer Maß-
nahme (§ 1) unterzogen worden sind;

3. Brauereigerechtigkeiten;

4. Kunstgegenstände und Sammlungen von
musealem Wert;

5. Gegenstände des Hausrates, die in der An-
lage zum UVEG genannt sind.

§ 30. Bei der Ermittlung der RE für die
im § 29 Z. 1 genannten Vermögenswerte ist vom
Nennwert auszugehen. Die Bemessungsgrundlage
beträgt 25 vom Hundert dieses Wertes.

§ 31. (1) Bei der Ermittlung der RE für die im
§ 29 Z. 2 genannten Ansprüche, soweit sie nicht
unter Abs. 2 fallen, ist vom Nennwert zum
Zeitpunkt der Maßnahme (§ 1) auszugehen.

(2) Forderungen auf wiederkehrende Nut-
zungen und Leistungen sind mit ihrem Kapital-
wert anzusetzen, der nach den §§ 15 und 16
des Bewertungsgesetzes 1955 zu ermitteln ist.

(3) Die Bemessungsgrundlage beträgt 10 vom
Hundert der nach Abs. 1 und 2 ermittelten
Werte und ist gemäß § 11 Abs. 3 in RE um-
zurechnen.

§ 32. Die Bemessungsgrundlage beträgt bei
Brauereigerechtigkeiten (§ 29 Z. 3) einheitlich
1500 RE.

5 33. Die Bemessungsgrundlage für die im
§ 29 Z. 4 genannten Vermögenswerte beträgt
10 vom Hundert des gemeinen Wertes nach den
Preisverhältnissen in Österreich zum 8. Mai 1945
und ist gemäß § 11 Abs. 3 in RE umzurechnen.

§ 34. (1) Für die Ermittlung der RE für Gegen-
stände des Hausrates ist die Anlage zum UVEG
sinngemäß anzuwenden, jedoch Z. 7 mit der
Maßgabe, daß 4 Punkte einer RE entsprechen.
Bruchteile von RE, die sich bei der Umrechnung
ergeben, sind auf volle RE aufzurunden.

(2) Eine Ermittlung für Gegenstände des Haus-
rates gemäß Abs. 1 ist vorzunehmen, soweit nicht
bereits für diese Gegenstände nach § 6 UVEG
eine Entschädigung geleistet worden ist.

ABSCHNITT III

Verfahren

§ 35. Über Ansprüche auf Entschädigung nach
diesem Bundesgesetz entscheidet die nach dem
Besatzungsschädengesetz, BGBl. Nr. 126/1958,

errichtete Bundesentschädigungskommission. Die
Bestimmungen der §§ 20 bis 26 des Besatzungs-
schädengesetzes sind mit der Maßgabe, daß die
Anrufung des Verwaltungsgerichtshofes zulässig
ist, anzuwenden.

§ 36. (1) Ansprüche auf Entschädigung sind bei
sonstigem Ausschluß nachweislich bis zum 31. De-
zember 1979 bei der Finanzlandesdirektion für
Wien, Niederösterreich und Burgenland anzumel-
den. Der Postlauf wird in die Frist nicht einge-
rechnet.

(2) Die Frist ist auch gewahrt, wenn die An-
meldung bei einer anderen Finanzlandesdirektion
oder beim Bundesministerium für Finanzen frist-
gerecht eingebracht wird.

(3) Anmeldungen, die nicht fristgerecht einge-
bracht wurden, sind von der im Abs. 1 genannten
Finanzlandesdirektion der Bundesentschädigungs-
kommission zur Entscheidung vorzulegen.

§ 37. (1) Die Anmeldung ist an keine bestimmte
Form gebunden; sie hat den Namen, die Anschrift
und das Geburtsdatum des Entschädigungswer-
bers sowie die Bezeichnung der Vermögenswerte
zu enthalten, für die Entschädigung begehrt wird.

(2) Die zur Begründung des Anspruchs dienen-
den Urkunden sind der Anmeldung in beglaubig-
ter Abschrift beizufügen. Nicht in deutscher
Sprache abgefaßte Schriftstücke sind in beglaubig-
ter Übersetzung vorzulegen.

(3) Bei einer Anmeldung von Aktien und
Kuxen sind die Effektivstücke dieser Wertpapiere
abzuliefern. Ist eine Ablieferung nicht möglich,
so kann das Eigentum an diesen Wertpapieren
sowie deren Registrierung und Hinterlegung
(§ 4 Z. 2) durch geeignete Unterlagen bewiesen
werden.

(4) Wurden Vermögensverluste bereits vor In-
krafttreten dieses Bundesgesetzes bei in- und aus-
ländischen Behörden oder Dienststellen angemel-
det, so ist dies in der Anmeldung anzuführen.
Die Vorlage von Urkunden oder Übersetzungen
gemäß Abs. 2 kann unterbleiben, wenn diese
schon der früheren Anmeldung beigeschlossen
waren.

(5) Ist ein Entschädigungswerber gestorben,
nachdem er eine Anmeldung gemäß § 36 einge-
bracht hat, so gilt diese auch für Rechtsnach-
folger.

§ 38. Die Anmeldungen sind nach dem Zeit-
punkt ihres Einlangens bei der Finanzlandes-
direktion für Wien, Niederösterreich und Burgen-
land von dieser zu reihen; dabei sind Anmeldun-
gen von Personen des Geburtsjahrganges 1910
und älter getrennt von den anderen Anmeldun-
gen zu reihen und zeitlich bevorzugt zu behan-
deln.

§ 39. (1) Die Finanzlandesdirektion für Wien,
Niederösterreich und Burgenland hat die An-
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meidung zu prüfen und dem Entschädigungs-
werber, falls sie dessen Anspruch für begründet
ansieht, einen Entschädigungsbetrag anzubieten.

(2) Nimmt der Entschädigungswerber den ihm
angebotenen Betrag als Abgeltung seiner ihm
nach diesem Bundesgesetz zustehenden Ansprüche
innerhalb einer Frist von drei Monaten nach
Zustellung des Anbots schriftlich an, so ist durch
die erfolgte Einigung der Anspruch auf Entschädi-
gung vergleichsweise bereinigt.

§ 40. (1) Wird von der Finanzlandesdirektion
für Wien, Niederösterreich und Burgenland

1. ein Entschädigungsbetrag angeboten und
kommt innerhalb von drei Monaten nach
Zustellung des Anbots keine schriftliche Eini-
gung zustande, so ist die Finanzlandesdirek-
tion nicht mehr an ihr Anbot gebunden und
der Entschädigungswerber kann innerhalb
einer weiteren Frist von drei Monaten seinen
Anspruch bei der Bundesentschädigungskom-
mission geltend machen;

2. die Zahlung einer Entschädigung ausdrück-
lich abgelehnt, so kann der Entschädigungs-
werber innerhalb einer Frist von drei
Monaten nach Empfang der ablehnenden Er-
klärung seinen Anspruch bei der Bundesent-
schädigungskommission geltend machen;

3. innerhalb eines Jahres nach Ablauf der An-
meldefrist weder ein Entschädigungsbetrag
angeboten noch die Zahlung eines solchen
ausdrücklich abgelehnt, so kann der Ent-
schädigungswerber innerhalb einer weiteren
Frist von drei Monaten seinen Anspruch
bei der Bundesentschädigungskommission
geltend machen.

(2) Ansprüche, die nicht innerhalb der im Abs. 1
Z. 1 und 2 genannten Fristen von drei Monaten
bei der Bundesentschädigungskommission geltend
gemacht werden, sind erloschen.

§ 41. Die Bundesentschädigungskommission
kann zur Ergänzung des Sachverhalts der Finanz-
landesdirektion für Wien, Niederösterreich und
Burgenland auftragen, Ermittlungen durch-
zuführen und zu den angemeldeten Ansprüchen
Stellung zu nehmen.

§ 42. (1) Der einem Entschädigungswerber von
der Finanzlandesdirektion für Wien, Niederöster-
reich und Burgenland angebotene oder von der
Bundesentschädigungskommission zuerkannte
Entschädigungsbetrag ist auf volle 10 Schilling
aufzurunden.

(2) Die Leistungsfrist für Zahlungen beträgt
vier Wochen. Sie beginnt mit dem Tag der Zu-
stellung des Vergleichs (§ 39) oder der Ent-
scheidung der Bundesentschädigungskommission
(§ 35) an die Finanzlandesdirektion für Wien,
Niederösterreich und Burgenland.

ABSCHNITT IV

Schlußbestimmungen

§ 43. (1) Werden in Durchführung des Brief-
wechsels 1 und 2 zum Vermögensvertrag Ver-
mögenswerte ins Eigentum übertragen oder über-
geben, für die bereits eine Entschädigung geleistet
worden ist, so ist die Entschädigung unter Aus-
schluß der übertragenen oder übergebenen Ver-
mögenswerte von der Finanzlandesdirektion für
Wien, Niederösterreich und Burgenland neu zu
berechnen. Der Unterschiedsbetrag zwischen der
geleisteten Entschädigung und dem neu errech-
neten Betrag ist der Republik Österreich zurück-
zuzahlen.

(2) Ein Rückzahlungsanspruch der Republik
Österreich kann bei sonstigem Verlust des An-
spruchs nur innerhalb eines Jahres vor dem
ordentlichen Gericht geltend gemacht werden.
Die Frist ist von dem Tage an zu berechnen, an
dem der Bund imstande war, die den Rückzah-
lungsanspruch begründenden Tatsachen oder Be-
weismittel bei Gericht vorzubringen.

§ 44. (1) Entschädigungen, die auf Grund der
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gewährt
werden, sind keine steuerpflichtigen Einnahmen.

(2) Die durch die Bestimmungen dieses Bun-
desgesetzes unmittelbar veranlaßten Schriften
und Amtshandlungen sind von den Stempel-
gebühren und den Bundesverwaltungsabgaben be-
freit.

§ 45. Dieses Bundesgesetz tritt gleichzeitig mit
dem Vertrag zwischen der Republik Österreich
und der Tschechoslowakischen Sozialistischen
Republik vom 19. Dezember 1974 zur Regelung
bestimmter finanzieller und vermögensrechtlicher
Fragen in Kraft.

§ 46. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist betraut:

1. hinsichtlich des § 35, soweit sich dieser auf
den § 21 des Besatzungsschädengesetzes be-
zieht, der Bundesminister für Justiz im Ein-
vernehmen mit dem Bundesminister für
Finanzen;

2. hinsichtlich des § 35, soweit sich dieser auf
die §§ 24 und 25 des Besatzungsschäden-
gesetzes bezieht, sowie des § 43 Abs. 2 der
Bundesminister für Finanzen im Einverneh-
men mit dem Bundesminister für Justiz;

3. hinsichtlich des § 44, soweit sich dieser auf
Bundesverwaltungsabgaben bezieht, der Bun-
deskanzler;

4. hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der
Bundesminister für Finanzen.

Kirchschläger
Kreisky Androsch Broda
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Anlage 1

UMRECHNUNGSTABELLE

Anlage 2

RICHTWERTE FÜR GRUNDVERMÖGEN
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